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Speditionstarif für Messen und Ausstellungen

Augsburg 2012

1. Weiterleitung ab Empfangsstation

Transport ab Ankunft dt. Flughafen bis Ankunft Messegelände Augsburg,
inklusive Transitabfertigung

ex Flughafen Frankfurt (FRA)

Grundgebühr (Minimum) bis 50 kg  � 295,-- 

bei Sendungen über 50 kg entstehen zusätzlich zur Grundgebühr Kosten
gemäß folgender Staffelung:

51  -   300kg   � 1,10 je kg  
301 -   500kg   � 0,95 je kg  
501 -   750kg   � 0,75 je kg  
751 - 1000kg   � 0,65 je kg 

1001 - 3000kg   � 0,45 je kg  
darüber auf Anfrage

ex Flughafen München (MUC) / Augsburg (AGB)

Grundgebühr (Minimum) bis 50 kg  � 165,-- 

bei Sendungen über 50 kg entstehen zusätzlich zur Grundgebühr Kosten
gemäß folgender Staffelung:

51 -   300kg    � 0,70 je kg  
301 -   500kg    � 0,60 je kg  
501 -   750kg   � 0,50 je kg  
751 - 1000kg   � 0,40 je kg  

1001  - 3000kg    � 0,30 je kg  
darüber auf Anfrage

ab Eingang Seehafen bis Messegelände nach Aufwand

Flughafen-/ Hafengebühren sowie Zwischenlagerung werden nach
Aufwand / offiziellen Tarifen berechnet.

BTG Lager Langweid bis Messegelände Augsburg nach Aufwand
Überlagernahme in 86462 Langweid; je 100 kg � 5,85  

2. Abfertigung auf dem Messegelände

ab Ankunft Messegelände bis Messestand; je 100 kg  � 13,--
Minimum      � 59,-- 

3. Leergutbehandlung

Abholung des Leergutes am Messestand, Einlagerung während der
Messe, Wiederanlieferung an den Stand nach Messeende:

per angefangenem cbm    � 45,-- 
Minimum 1 cbm; sonntags zzgl. 25%

4. Vollgutlagerung / Zollgutlagerung

Abholung vom Messestand per cbm   � 24,50 
Lagerumschlag + Lagermiete per cbm   � 15,--
Zustellung am Messestand per cbm   � 24,50 
Minimum      � 125,--
Lagerversicherung auf Anfrage

5. Hebegeräte / Arbeitskräfte

Hubwagen je Stunde     � 10,-- 
Gabelstapler bis 3 t je halbe Stunde   � 42,--
Gabelstapler bis 5 t je halbe Stunde   � 45,--
Gabelstapler bis 6 t je halbe Stunde   � 49,-- 
40-t-Kran je Stunde     � 159,-- 
BTG-Mitarbeiter / Supervisor je Stunde   � 45,--
Transportarbeiter je Stunde    � 36,--
Spezialgeräte und Spezialkräfte auf Anfrage.

Gabelstaplereinsätze werden je angefangene Stunde und nach 1
Stunde je angefangener, halben Stunde gerechnet. Das Mitführen
von Spezialausrüstung und Werkzeugen wie Seile oder Gabel-
verlängerung geschieht nur auf Anforderung und kann Zuschläge
verursachen.

Zuschläge

Hakenlastversicherung auf Kraneinsatz / Einsatzzeit 5 %
Überstundenzuschlag ab 17.00 Uhr 25 %
Nachtzuschlag ab 20.00 Uhr 50 %
Samstagszuschlag 25 %
Sonntagszuschlag 50 %
Feiertagszuschlag 100 %

Für Anfahrt und Abfahrt können je 15 Minuten (Gabelstapler) und je 1
Stunde (Kran) berechnet werden. Außerhalb der offiziellen Auf- und Ab-
bauzeiten werden Rüstzeiten nach Aufwand verrechnet.

6. Zollabfertigung / Registrierung

T-1-Erstellung für Weiterleitung zum / ab Messegelände
 je Versandschein      � 69,--
Zollsicherheitsleistungen 0,5 % CIF-Wert
Minimum      � 29,-- 

Temporäre Zollabfertigung auf:
Verwendungsschein (VO)     � 115,--
Carnet ATA      � 95,-- 
Zollbeschau, einmalig je Sendung   � 60,-- 
Sicherheitsleistung / Zollbürgschaft 0,5 % CIF-Wert Minimum  � 45,--
Ausfuhrzollabfertigung    � 95,-- 

Definitive Zollabfertigung für Verbrauchsgüter
je Zollantrag      � 69,--
zusätzlich je Tarifposition     � 8,-- 

7. Nebengebühren

Speditionsprovision, je t / Sendung    � 20,--
Übersetzungen nach Aufwand
Transportversicherung auf Anfrage
Vorlageprovision auf Auslagen 3 %
Regiekosten 5 %

8. Hinweise

Der vertraglich verpflichtete Spediteur verfügt auf dem Messegelände über
die alleinige Speditions- und Lagerberechtigung, d. h. Verbringen von
Exponaten, Standbaumaterial usw. zum Stand inklusive Gestellung even-
tueller Hilfsgeräte sowie Zollabfertigung zur temporären bzw. definitiven
Einfuhr.

Alle Entgelte und Auslagen nach diesem Tarif sind fällig, sobald die jewei-
lige Leistung erbracht ist. Zahlungsverzug tritt spätestens 10 Tage nach
Zugang der Rechnung ein, ohne dass es einer Mahnung oder sonstiger
Voraussetzungen bedarf. Des Weiteren ist der Messespediteur berechtigt,
eine Sicherheit oder Anzahlung für alle Leistungen zu verlangen, die nach
diesem Tarif bestellt worden sind.

Die Haftung der BTG Messe-Spedition GmbH für Schäden an Gütern
in unserem Gewahrsam ist auf � 5,--/ je kg brutto begrenzt. Sie be-
ginnt mit der körperlichen Übernahme der Ware und endet mit dem
Abstellen der nicht ausgepackten Güter am Stand des Ausstellers -
auch, wenn der Aussteller oder dessen Beauftragter nicht anwesend
ist und die Übergabe nicht dokumentiert werden kann. Beim Rück-
transport durch BTG beginnt die Haftung erst mit der Abholung der
wiederverpackten Güter am Stand -auch, wenn die Versandpapiere
früher im BTG-Büro abgegeben werden.

Für alle Aufträge an die BTG MESSE-SPEDITION GMBH gelten die
"Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen" (ADSp) � neueste 
Fassung. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Augsburg.

Im Übrigen gelten die für die jeweilige Veranstaltung vom Veranstalter
herausgegebenen Richtlinien. Reklamationen jeglicher Art können nur
unmittelbar nach Erhalt der Güter schriftlich im Büro des
Vertragsspediteurs eingereicht werden. Berechnungsgrundlage 1 cbm =
300 kg; Nettoraten gem. Tarif zuzüglich der jeweils gültigen
Mehrwertsteuer.


